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Auftrag zur Gebäudevermessung und zur Eintragung in das Liegenschaftskataster
Antragsteller:
Art der baulichen Veränderung
Baujahr
Herstellungskosten (ca.) in Euro
(Als Herstellungswert gilt der Wert der zu vermessenden Gebäude oder Grundrissveränderungen ohne Außenanlagen und Einrichtungen zum Zeitpunkt der Fertigstellung) 
Kosten für die 
Vermessung
Kosten für die Eintragung in das Liegenschaftskataster
Gesamtkosten
Die Kosten für die Gebäudevermessung und die Eintragung ins Liegenschaftskataster betragen:
Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom 12. Dezember 2002
§ 2 Begriffsbestimmungen
2.         Liegenschaften: Flurstücke und Gebäude
         Flurstücke sind Teile der Erdoberfläche, die durch das amtliche Vermessungswesen geometrisch festgelegt und bezeichnet werden;
         Gebäude sind dauerhaft errichtete Bauwerke, die für die Beschreibung des Grund und Bodens im Sinne dieses Gesetzes bedeutsam sind.
§ 7 Pflichten
(1)         Grundstückseigentümer und sonstige Berechtigte haben die Aktualisierung des Nachweises der Liegenschaften, insbesondere die Erfassung und Eintragung der Gebäude, zu         veranlassen, wenn er nicht mit den rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmt. Die Aktualisierung kann auf Kosten der Grundstückseigentümer und sonstigen         Berechtigten von Amts wegen veranlasst werden.
(2)         Grundstückseigentümer und sonstige Berechtigte haben zu dulden,  dass Personen, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, das Grundstück         betreten sowie auf dem Grundstück und an den baulichen Anlagen Punkte des Landesbezugssystems und Grenzpunkte kennzeichnen; das Betreten soll         Betroffenen angekündigt werden, wenn das Grundstück nicht öffentlich zugänglich ist.
 
Ich bin informiert, dass sich die Kosten nach der zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeiten gültigen Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen berechnen.
Unterschrift:
Mit Erteilung des Auftrages stimme ich der Datenschutzerklärung des LGLN zu.
*Pflichtfelder
Bitte schicken Sie das ausgefüllte Auftragsformular unterschrieben per Fax oder per Post an die obenstehende Kontaktadresse.
Auftrag zur Gebäudevermessung
Auftrag zur Gebäudevermessung und zur Eintragung in das Liegenschaftskataster
geo-h@lgln.niedersachsen.de
Natalie Kroll
23.01.2015
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